Bezirksregierung
Detmold

Bezirksregierung Detmold, 32754 Detmold
Einschreiben mit Rilickschein
Heidelberg Cement AG
Verwaltung Ennigerloh

Zur Anneliese 7

59320 Ennigerloh

Immissionsschutz

Zementwerk Paderborn

Verlegung der Einzelmessungen nach § 18 Absatz 3 der 17. Bundes-
Immissionsschutzverordnung

Ihr Antrag nach § 24 der 17. BImSchV vom 29.01.2021

Bescheid

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Dr. Kleinert,
sehr geehrter Herr Ahlmer,

auf der Grundlage des § 24 Absatz 1 der Verordnung Uber die Verbrennung
und die Mitverbrennung von Abfallen (17. BImSchV) und § 2 der Zustandig-
keitsverordnung Umwelt (ZustVU)

wird |hr Antrag fir den Betrieb der auf dem Werksgelande

HeidelbergCement AG
Am Atlaswerk 16, 33106 Paderborn

Gelegenen Drehofenanlage zur Herstellung von Zementklinker wie folgt be-
schrieben:

Der Verlegung der Emissionseinzelmessungen von April 2021 auf Mai 2021
und damit der VergroRerung des Messintervalls gemal § 18 Abs. 3 der 17.
BImSchV wird zugestimmt.
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Aktenzeichen
53.2M-0038968-0001
bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt:

@bezreg-detmold.nrw.de
Zimmer:

Telefon 05231 71-0

Fax 05231 71 821953

Leopoldstr. 15

32756 Detmold

Telefon 05231 71-0

Fax 05231 71-1295
poststelle@brdt.nrw.de
www.brdt.nrw.de

(auch zur rechtsverbindliche E-Mail)

Parken/Anreise: siehe
Hinweise im Internet
Servicezeiten: 8:30 — 12:00
und 13:30 — 15:00 Uhr

Landeskasse Disseldorf
Helaba

Konto Nr. 1 683 515

BLZ 300 500 00

IBAN DE59300500000001683515
BIC WELADEDD

Die Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten durch die Bezirksregie-
rung Detmold erfolgt auf Grund der fiir das
jeweilige Verfahren geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen.

Weitere Hinweise zum Datenschutz
einschlieflich der Informationen nach Art.
13 und 14 und Uber lhre sonstigen Rechte
nach der Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO) finden Sie hier:
http://lwww.bezreg-
detmold.nrw.de/Datenschutz
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Begrindung

Sie betreiben in 33106 Paderborn, Am Atlaswerk 16, eine Anlage zur Herstellung von Zement-
klinker oder Zementen nach Nr. 2.3.1 Anhang 1 der Verordnung Uber genehmigungsbedurftige
Anlagen (4. BImSchV).

Ihre Anlage unterliegt den Regelungen der Verordnung Uber die Verbrennung und die Mitver-
brennung von Abfallen (17. BImSchV).

Gemal § 18 der 17. BImSchV sind fir die nicht kontinuierlich ermittelten Emissionen Einzelmes-
sungen durchzufihren. Im Jahr 2020 fand die Emissionseinzelmessung im Zeitraum 21. bis
23.04.2020 statt. Entsprechend § 18 Absatz 3 ist die wiederkehrende Einzelmessung flr 2021
spatestens nach zwdlf Monaten durchflihren zu lassen.

Mit Schreiben vom 29.01.2021 beantragen Sie eine zeitliche Verschiebung der Einzelmessung
um circa einen Monat auf den Mai 2021. Im Jahr 2021 werde die Ofenanlage im April wegen der
geplanten Jahresrevision nicht in Betrieb sein. Aufgrund von Lieferbedingungen fir zu ersetzen-
de Anlagenteile musse der hierfir urspringlich vorgesehene Zeitraum (Februar-Méarz) verscho-
ben werden. Von einer Einzelmessung bis Marz 2021 solle abgesehen werden, da die nachste
Jahresrevision wieder im ursprlinglichen Zeitraum Februar bis Marz 2022 stattfinden solle.

Entsprechend § 24 Absatz 1 der 17. BImSchV kann die zustandige Behorde auf Antrag des Be-
treibers Ausnahmen von den Vorschriften der Verordnung zulassen, soweit unter Bertcksichti-
gung der besonderen Umstande des Einzelfalls die dort aufgeflihrten Voraussetzungen vorlie-
gen:

§ 24 Absatz 1 Nr. 1

Aufgrund der nur geringfligigen Verschiebung von circa einem Monat ware eine gegenuber der
Jahresrevision vorgezogene Messung unverhaltnismafig, da zukinftig wieder zur turnusmafigen
Jahresrevision zurickgegangen werden soll.

§ 24 Absatz 1 Nr. 2

Die vorhandene Anlage entspricht dem Stand der Technik. Die Einzelmessungen der vergange-
nen Jahre haben ergeben, dass die zu ermittelnden Emissionsbegrenzungen sicher eingehalten
wurden. Durch die kontinuierliche Ermittlung der Emissionen an ,Gesamtstaub® erfolgt eine er-
ganzende Uberwachung.

§ 24 Absatz 1 Nr. 3

Die Ableitungshéhe der Abgase entspricht den Anforderungen der TA Luft. Die Ausnahme hat
hierauf keine Auswirkungen.
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§ 24 Absatz 1 Nr. 4

Die Anforderungen der genannten EU-Richtlinien werden eingehalten. Insbesondere sieht die

Richtlinie 2010/75/EU fur Zementéfen, in denen Abfalle mitverbrannt werden, Einzelmessungen
vor, die mindestens zweimal jahrlich erfolgen mussen (Anhang VI Teil 6 Nr. 2.1 c). Dieser Anfor-
derung wird nachgekommen, da im Mai fir das Jahr 2021 an drei Tagen gemessen werden soll.

Die Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 der 17. BImSchV liegen vor. Dem Antrag auf zeitliche
Verschiebung des Messtermins wird stattgegeben.

Kostenentscheidung

Dieser Bescheid ist gemal § 13 des Gebuhrengesetzes fir das Land NRW (GebG NRW) gebiih-
renpflichtig. Nach Tarifstelle 15a3.11.8b) der Allgemeinen Verwaltungsgebihrenordnung des
Landes NRW (AVerwGebO NRW) wird eine Verwaltungsgebuhr von

500,00 €
(in Worten: Finfhundert 00/100 Euro)
festgesetzt.

Begriindung

Die Tarifstelle 15.3.11.8b) sieht fir eine Ausnahme nach § 24 der 17. BImSchV eine Rahmenge-
bihr von 500,00 bis 5000,00 Euro vor.

Die Héhe der konkret festgesetzten Geblhr bemisst sich gemaR § 9 Absatz 1 GebG NRW an
dem Verwaltungsaufwand, der fur die getroffene Anordnung erforderlich war und dem wirtschaft-
lichen Wert (einmalige Ausnahme). Danach ergibt sich im konkreten Fall die Mindestgebtihr.

Belehrung liber den Rechtsbehelf

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsge-
richt Minden, Kénigswall 8, 32423 Minden (Postanschrift: Postfach 32 40, 32389 Minden) schrift-
lich oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin / des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle Klage
erhoben werden.

Die Klage kann auch durch Ubertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische
Poststelle des Gerichts (poststelle@vg-minden.nrw.de) erhoben werden. Das elektronische Do-
kument muss fir die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwor-
tenden Person signiert und auf einem sicheren Ubermittlungsweg gemaR § 55a Absatz 4 VWGO
eingereicht werden. Die fir die Ubermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmen-
bedingungen bestimmen sich nach naherer Mal’gabe der Verordnung Uber die technischen
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und Uber das besondere elektronische
Behordenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017
(BGBI. | S. 3803).
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Falls die Frist durch das Verschulden einer von lhnen bevollmachtigten Person versaumt werden
sollte, wurde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Hinweis: Gemalf § 80 Absatz 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwWGO) in der zurzeit gelten-
den Fassung hat eine Klage gegen die Gebuhrenfestsetzung keine aufschiebende Wirkung, so
dass der festgesetzte Betrag auch im Falle einer Klage innerhalb der gesetzten Frist zu zahlen
ist.

Mit freundlichen Griif3en
Im Auftrag

[H]

Fundstellenverzeichnis

Kurzbezeichnung

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vor-
gange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBI. | S.
1740)

4. BImSchV Verordnung Uber genehmigungsbeduirftige Anlagen, in der Fassung
der Bekanntmachung vom 02.05.2013 (BGBI. | S. 973), berichtigt am
07.10.2013 (BGBI. | S. 3756)

17. BImSchV Verordnung uber die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfal-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.05.2013 (BGBI. | S.
1021, 1044), berichtigt am 07.10.2013 (BGBI. | S. 3754)

VwVfG NRW Verwaltungsverfahrensgesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602; SGV. NRW. 2010),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV.

NRW. S. 294)

ZuStvu Zustandigkeitsverordnung Umweltschutz vom 3. Februar 2015
(GV.NRW 8. 267)

GebG NRW Gebulhrengesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 23.08.1999
(GV.NRW S.524/SGV.NRW. 2011)

AVwGebO NRW Allgemeine Verwaltungsgebihrenordnung vom 03.07.2001

(GV.NRW.S.328/ SGV.NRW.2011)




	Immissionsschutz
	Bescheid
	Begründung
	§ 24 Absatz 1 Nr. 1
	§ 24 Absatz 1 Nr. 2
	§ 24 Absatz 1 Nr. 3
	§ 24 Absatz 1 Nr. 4

	Kostenentscheidung
	Begründung
	Belehrung über den Rechtsbehelf
	Fundstellenverzeichnis


